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Bildungslandschaft Altstadt Nord, BAN 
hier: Mehrkostenbeschluss für die Baufelder A, B und C der BAN 

/6?10.18 

Baubeschluss für das Baufeld C, Generalinstandsetzung, Abendgymnasium 

( Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 19.09.18 wurden dem RPA Unterlagen und Stellungnahmen zur Kostenentwicklung der 
gesamten BAN und die Kostenschätzung für das Baufeld C, zur Kenntnis und mit der Bitte 
um kurzfristige Stellungnahme vorgelegt. 

Mit Hinweis auf die bereits erfolgten Beteiligungen und Abstimmungen der Dezernate IV und 
VI sowie 40- Amt für Schulentwicklung wurden die von 26- Gebäudewirtschaft vorgelegten 
Unterlagen unter Berücksichtigung der engen Zeitschiene mit Stellungnahme vom 24.09.18 
kurzfristig geprüft. 

Am 08.10.18 wurde dann dem RPA eine erste Aktualisierung der prognostizierten Mehrkos
ten für den Gesamtkostenbeschluss zur Kenntnis und erneuten Stellungnahme vorgelegt. 
Die Kostensteigerung im Baufeld A (Hansa Gymnasium), um weitere 5,3 Mio. €, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Zu der gesamten Kostenentwicklung BAN und der Kostenschätzung Baufeld C, wird wie folgt 
Stellung genommen: 

1. Kostenentwicklung:

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 05.02.15 für die gesamte Bildungslandschaft 
Altstadt Nord ein Gesamtbudget von rund 80, 7 Mio. brutto beschl(?ssen. 

Die jetzt vorgelegte Kostenaufstellung für bereits erstellte Gebäudeteile und die Kostenprog
nose bis 2023 für noch nicht begonnene bzw. noch nicht fertig gestellte Bauteile ergeben im 
Vergleich zu 2015, Mehrkosten von rund 38,5 Mio. € bzw. erfordern ein Gesamtbudget, ein
schließlich vorgezogener lnstandhaltungsmaßnahmen, von jetzt rund 119,3 Mio. €. 

Die Kostensteigerungen an den bereits ausgeführten Baumaßnahmen sind maßgeblich 
durch fehlende Planreifen in den unterschiedlichen Bereichen entstanden. Die fehlenden 
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gänzungen erforderlich wurden, bereits beauftragte Leistungen durch Nachträge korrigiert 
werden. mussten, Kündigungen notwendig wurden und sich dadurch Bauverzögerungen und 
entsprechende Mehrkosten ergeben haben. 
Die Mehrkosten sind bereits entstanden. 
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